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SKOS  l  Praxis  l

praxis
Die R ubrik « Praxis » beantwortet Fragen der Sozialhilfe­
praxis. SKOS-Mitglieder haben die Möglichkeit, konkrete 
Fragen an die SKOS-Line zu richten (www.skos.ch, ein- 
loggen ins I ntranet, R ubrik «Beratung» wählen). I hre  
Fragen werden von Fachpersonen beantwortet, und ausge­
wählte Beispiele werden in der ZESO publiziert.

Müssen Zuwendungen für Ferien 
im Budget angerechnet werden?

Frage
Frau K. ist geschieden und hat eine vierjährige Tochter. 
Seit ihrer Scheidung vor drei Jahren wird sie ergänzend 
zu Ehegatten- und Kinderalimenten unterstützt. Sie ist 
auf Stellensuche und erhält dafür eine minimale Integra-
tionszulage. Frau K. teilt mit, dass sie von ihrer Mutter 
Geld für Ferien erhalten habe. Mit diesem Betrag würde 
sie gerne einen zweiwöchigen Ferienaufenthalt für sich 
und ihre Tochter finanzieren. 
1.	 Darf Frau K. den Betrag für die Ferien verwenden?
2.	 Hat Frau K. Anspruch auf Unterstützung für den Le-

bensunterhalt, die Miete und die Krankenkassenprä-
mien, während sie im Tessin ist?

3.	 Wird die minimale Integrationszulage (MIZ) auch 
während der Ferien ausgerichtet?

Grundlagen
Bei der Bemessung von Leistungen der Sozialhilfe wird 
das ganze verfügbare Einkommen einbezogen (SKOS-
Richtlinien, E.1.1). Zuwendungen von Dritten, bei-
spielsweise von Verwandten, zählen grundsätzlich auch 
zu den anrechenbaren Einnahmen. Die Frage stellt sich 
nun, ob bei zweckgebundenen Zuwendungen für Ferien 
von diesem Grundsatz abgewichen werden darf. 

«Urlaubs- und Erholungsaufenthalte sollen langfris-
tig unterstützten Personen ermöglicht werden, die nach 
Kräften erwerbstätig sind, Betreuungsaufgaben wahr-
nehmen oder vergleichbare Eigenleistungen erbringen. 
Für die Finanzierung können Fonds und Stiftungen bei-
gezogen werden» (SKOS-Richtlinien, C.1.6). Das heisst, 
dass auch unterstützten Personen Ferien ermöglicht wer-
den sollen, wenn sie diese Kriterien erfüllen. Die betrof-
fenen Personen dürfen zweckgebundene Zuwendungen 
von Dritten für Ferien verwenden, sie werden nicht als 
Einnahmen in das Unterstützungsbudget einbezogen. 
Dabei soll stets berücksichtigt werden, dass die Ausga-
ben für die Ferien in einem angemessenen Verhältnis zu 
den Ausgaben für Ferienbudgets von Personen mit ge-
ringem Einkommen stehen.

Die SKOS-Richtlinien machen zur Frage der Feri-
endauer keine Aussage. So können die Bestimmungen 
der Arbeitslosenversicherung bei der Beurteilung eine 
hilfreiche Grundlage sein. Auch Erwerbslose haben An-
spruch auf Ferien. Gemäss Art. 27 Abs. 1 der Arbeitslo-
senversicherungsverordnung (SR 837.02) steht ihnen 
nach jeweils sechzig Tagen kontrollierter Arbeitslosigkeit 
eine Woche Ferien zu. Die tolerierte ferienbedingte Ab-

wesenheit beträgt maximal vier Wochen pro Kalender-
jahr, analog zum Ferienanspruch gemäss Art. 329 des 
Obligationenrechts (SR 220). Die ferienbedingte Abwe-
senheit soll aber die berufliche und soziale Integration 
von unterstützten Personen nicht behindern. So darf der 
Beginn der Ferien nicht direkt auf den Beginn der In-
tegrationsmassnahme gelegt werden. Die unterstützten 
Personen würden sonst ihre Pflicht zur Minderung der 
Unterstützungsbedürftigkeit verletzten (SKOS-Richtli-
nien, A.5.2). 

Nur wer aus seinem Wohnkanton wegzieht, verliert 
den bisherigen Unterstützungswohnsitz. Frau K. behält 
also auch während der Ferien den Unterstützungswohn-
sitz und hat Anspruch auf ordentliche Unterstützung 
nach den Richtlinien der SKOS. �

Antwort
1.	 Frau K. darf den Betrag zweckgebunden für die Feri-

en verwenden. 
2.	 Während der Ferien hat sie weiterhin Anspruch auf 

Unterstützung gemäss SKOS-Richtlinien. 
3.	 Die minimale Integrationszulage kann ebenfalls aus-

gerichtet werden. � 

Daniela Lieberherr
Mitglied der Rete  

(Arbeitsgruppe der Richtlinienkommission der SKOS)

Eine alleinerziehende Frau erhält von ihrer Mutter Geld, um im Tessin Ferien zu machen.  
Sie kann den Zustupf so verwenden, wenn bestimmte Kriterien eingehalten werden.


